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Gesetz
zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Anderung
des Paketboten-Schutz-Gesetzes

Vom 2. Dezember 2025

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz
zur Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2023/1230
(Maschinenverordnung-Durchfiihrungsgesetz — MaschinenDG)

§1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt flir Maschinen, dazugehdrige Produkte und unvollstdndige Maschinen nach Artikel 2 der
Verordnung (EU) 2023/1230.

§2

Sprache der Anleitungen, der Informationen, der EU-Konformititserklarung und der EU-Einbauerkldrung

(1) Fur Maschinen und dazugehdrige Produkte sind folgende Unterlagen nach der Verordnung (EU) 2023/1230 in
der Fassung vom 9. Oktober 2024 in deutscher Sprache abzufassen:

1. die Betriebsanleitung und die Informationen nach Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit
Anhang lll,

2. die Sicherheitsinformationen nach Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 4 sowie
3. die EU-Konformitatserklarung nach Artikel 10 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang V Teil A.

Sofern die Betriebsanleitung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 in digitaler Form bereitgestellt wird, ist der Hinweis nach
Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/1230 in der Fassung vom 9. Oktober
2024, wie auf die digitale Betriebsanleitung zugegriffen werden kann, ebenfalls in deutscher Sprache abzufassen.

(2) Fur unvollstandige Maschinen sind folgende Unterlagen nach der Verordnung (EU) 2023/1230 in der Fassung
vom 9. Oktober 2024 in deutscher Sprache abzufassen:

1. die Montageanleitung nach Artikel 11 Absatz 7 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Anhang X| sowie
2. die EU-Einbauerklarung nach Artikel 11 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang V Teil B.
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Sofern die Montageanleitung nach Satz 1 Nummer 1 in digitaler Form bereitgestellt wird, ist der Hinweis nach
Artikel 11 Absatz 7 Unterabsatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/1230 in der Fassung vom 9. Oktober
2024, wie auf die digitale Montageanleitung zugegriffen werden kann, ebenfalls in deutscher Sprache abzufassen.

§3

Notifizierung von Konformititsbewertungsstellen

Die Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2023/1230 ist von der
Befugnis erteilenden Behorde nach § 10 Absatz 1 erster Halbsatz des Produktsicherheitsgesetzes vom 27. Juli
2021 (BGBI. | S. 3146, 3147), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert
worden ist, durchzufihren. Soweit die Verordnung (EU) 2023/1230 keine Regelungen trifft, sind die Abschnitte 3
und 4 des Produktsicherheitsgesetzes anwendbar.

§4

Stichproben bei der Marktiiberwachung

(1) Die Marktiiberwachungsbehdrden haben anhand angemessener Stichproben auf geeignete Art und Weise
und in angemessenem Umfang zu kontrollieren, ob die Maschinen, die dazugehdrigen Produkte oder die
unvollstdndigen Maschinen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1230 erfillen.

(2) Die Stichproben nach Absatz 1 bilden eine Teilmenge des Richtwerts nach § 25 Absatz 2 des Produktsicher-
heitsgesetzes.

§5

Unterrichtung bei Nichtkonformitat einer Maschine, eines dazugehoérigen Produktes oder einer
unvollstandigen Maschine

Die Unterrichtung bei Nichtkonformitat nach Artikel 43 Absatz 2 und 4 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/1230
hinsichtlich einer Maschine, eines dazugehdrigen Produktes oder einer unvollstdndigen Maschine hat die Markt-
Uberwachungsbehdrde unverziiglich iber die Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vorzunehmen.

§6

MaBRnahmen bei Nichtkonformitat einer Maschine, eines dazugehoérigen Produktes oder einer
unvollstandigen Maschine in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union

(1) Erhalt die Marktiberwachungsbehérde nach Artikel 43 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/1230
Informationen dariiber, dass in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union eine vorlaufige MalRnahme
nach Artikel 43 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/1230 getroffen worden ist, und halt die Marktiber-
wachungsbehoérde diese MaRnahme fir gerechtfertigt, so hat die Marktiberwachungsbehérde alle geeigneten
vorlaufigen Mallnahmen zu treffen. Sie hat die Europdische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union ber die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unverzuglich zu unterrichten tuber

1. die geeigneten vorlaufigen MalRnahmen, die sie getroffen hat, sowie

2. alle weiteren ihr vorliegenden Informationen hinsichtlich der Nichtkonformitat der Maschine, des dazugehérigen
Produktes oder der unvollstdndigen Maschine.

(2) Sofern die Marktiberwachungsbehérde die von dem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union
getroffene vorlaufige MaRnahme nicht flr gerechtfertigt halt, hat sie die Europdische Kommission und die
anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union Uber die Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
dartber innerhalb der in Artikel 43 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2023/1230 genannten Frist zu unterrichten und
ihre Einwande anzugeben.

(3) Halt die Europaische Kommission die Einwande der Marktiberwachungsbehérde nach Absatz 2 nicht fir
gerechtfertigt, so hat die Marktiiberwachungsbehérde die erforderlichen MalRnahmen zu treffen und Uber die
Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Europaische Kommission Uber die getroffenen
MaRnahmen zu unterrichten.
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§7

Unterrichtung bei Risiken trotz Konformitit einer Maschine, eines dazugehoérigen Produktes oder einer
unvollstandigen Maschine

Die Unterrichtung bei Risiken trotz Konformitdt nach Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1230
hinsichtlich einer Maschine, eines dazugehérigen Produktes oder einer unvollstdndigen Maschine hat die
Marktiiberwachungsbehérde unverziglich Uber die Bundesanstalt flir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
vorzunehmen.

§8

Notfallverfahren

(1) Sofern die Marktiiberwachungsbehdrde das Inverkehrbringen oder die Inbetriecbnahme von bestimmten
Maschinen oder dazugehdrigen Produkten nach Artikel 25¢c Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1230 genehmigt,
hat sie die Europaische Kommission und die tbrigen Mitgliedstaaten der Europaischen Union unverzlglich tUber die
Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu unterrichten.

(2) Der nach Artikel 25¢c Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1230 in der Fassung vom 9. Oktober
2024 auf Maschinen oder dazugehérigen Produkten anzubringende Hinweis ist in deutscher Sprache abzufassen.

(3) Sofern die Marktiiberwachungsbehdérde eine in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union nach
Artikel 25¢c Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1230 erteilte Genehmigung nach Artikel 25¢ Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2023/1230 anerkannt hat, hat sie die Europaische Kommission und die brigen Mitgliedstaaten
der Europaischen Union unverziglich Uiber die Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu unterrichten.

(4) Die Marktiberwachungsbehdrde hat die Europdische Kommission und die ubrigen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union unverziglich Uber die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Uber alle
ergriffenen AbhilfemaBnahmen und beschrankenden MaRnahmen in Bezug auf solche Maschinen und
dazugehdrigen Produkte zu unterrichten, fur die eine Genehmigung nach Artikel 25¢ Absatz 1, 2 und 4 der
Verordnung (EU) 2023/1230 gdltig ist.

§9

BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2023/1230 in der Fassung vom 9. Oktober 2024
verstoRt, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 10 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a, oder
entgegen Artikel 13 Absatz 8 Unterabsatz 1 eine technische Unterlage, eine EU-Konformitatserklarung oder ein
Exemplar der EU-Konformitatserklarung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt oder nicht oder
nicht mindestens zehn Jahre bereithalt,

2. entgegen Artikel 10 Absatz 5 nicht sicherstellt, dass eine Maschine oder ein dazugehdriges Produkt ein dort
genanntes Kennzeichen tragt oder dass eine dort genannte Information angegeben ist,

3. entgegen Artikel 10 Absatz 6 oder entgegen Artikel 13 Absatz 3 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht beim Inverkehrbringen macht,

4. entgegen Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 1 Satz 1 oder Artikel 13 Absatz 4, jeweils in Verbindung mit § 2
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes, nicht gewahrleistet, dass einer Maschine oder einem
dazugehdrigen Produkt eine Betriebsanleitung nach den Abschnitten 1.7.4, 2.1.2, 2.21.1, 2.2.2.2, 2.4.10,
3.6.3 oder 4.4 des Anhangs lll oder eine Information nach Abschnitt 1.7.1 Absatz 2, Abschnitt 1.7.1.1
Absatz 1 Satz 1, Abschnitt 1.7.2 oder 1.7.5 des Anhangs lll in deutscher Sprache beigefugt ist,

5. entgegen Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 4 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dieses Gesetzes
eine Sicherheitsinformation nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
beim Inverkehrbringen bereitstellt,

6. entgegen Artikel 10 Absatz 8 Unterabsatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 dieses Gesetzes
nicht gewahrleistet, dass einer Maschine oder einem dazugehdrigen Produkt die dort genannte EU-
Konformitatserklarung in deutscher Sprache beiliegt, und er eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig,
nicht vollstdndig oder nicht beim Inverkehrbringen macht,

7. entgegen Artikel 10 Absatz 9 Satz 1, Artikel 11 Absatz 9 Satz 1, Artikel 13 Absatz 7 Satz 1 oder Artikel 14
Absatz 6 Satz 1 eine dort genannte KorrekturmaRRnahme nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ergreift,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 7, 16 und 17 mit einer GeldbuRe bis zu

entgegen Artikel 10 Absatz 9 Satz 2 oder Artikel 11 Absatz 9 Satz 2 eine dort genannte Behoérde nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

entgegen Artikel 10 Absatz 10 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b, entgegen
Artikel 13 Absatz 9 Satz 1 oder Artikel 15 Absatz 6 Satz 1 eine Information oder eine Unterlage nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellt,
entgegen Artikel 11 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a, oder
entgegen Artikel 14 Absatz 7 eine technische Unterlage, eine EU-Einbauerklarung oder ein Exemplar der EU-
Einbauerklarung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht mindestens zehn
Jahre bereithalt,

entgegen Artikel 11 Absatz 5 nicht gewahrleistet, dass eine unvollstandige Maschine ein dort genanntes
Kennzeichen tragt oder dass eine dort genannte Information angegeben ist,

entgegen Artikel 11 Absatz 6 oder entgegen Artikel 14 Absatz 3 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig,
nicht vollstédndig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht beim Inverkehrbringen macht,

entgegen Artikel 11 Absatz 7 Unterabsatz 1 oder Artikel 14 Absatz 4, jeweils in Verbindung mit § 2 Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes, nicht gewahrleistet, dass einer unvollstdndigen Maschine eine
Montageanleitung in deutscher Sprache beigefligt ist,

entgegen Artikel 11 Absatz 8 Unterabsatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 dieses Gesetzes
nicht gewabhrleistet, dass einer unvollstdndigen Maschine die dort genannte EU-Einbauerklarung in deutscher
Sprache beiliegt, und er eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht beim
Inverkehrbringen macht,

entgegen Artikel 11 Absatz 10 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b, entgegen
Artikel 14 Absatz 8 Satz 1 oder Artikel 16 Absatz 6 Satz 1 eine Information oder eine Unterlage nicht, nicht
richtig, nicht vollstéandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellt,
entgegen Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 oder Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 eine
Maschine, ein dazugehériges Produkt oder eine unvollstdndige Maschine in Verkehr bringt,

entgegen Artikel 15 Absatz 3 Satz 1 oder Artikel 16 Absatz 3 Satz 1 eine Maschine, ein dazugehdriges Produkt
oder eine unvollstandige Maschine auf dem Markt bereitstellt,

entgegen Artikel 15 Absatz 5 Satz 1 oder Artikel 16 Absatz 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte
KorrekturmaRRnahme ergriffen wird,

entgegen Artikel 19 Absatz 1 einen Wirtschaftsakteur nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig benennt,

entgegen Artikel 23 in Verbindung mit Artikel 30 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 in der
Fassung vom 9. Juli 2008 eine Kennzeichnung, ein Zeichen oder eine Aufschrift auf einer Maschine oder einem
dazugehdrigen Produkt anbringt,

entgegen Artikel 24 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2, jeweils in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 2
Unterabsatz 2, die CE-Kennzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anbringt,

entgegen Artikel 25¢c Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 auf Maschinen oder
dazugehdrigen Produkten einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht vor dem Inverkehrbringen anbringt,

entgegen Artikel 30 Absatz 11, auch in Verbindung mit Artikel 32 Absatz 1, nicht daftir sorgt, dass ein Mitarbeiter
Uber eine dort genannte Aktivitat informiert wird,

entgegen Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe d eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig macht,

einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 43 Absatz 4 Satz 1 oder Artikel 46 Absatz 3 zuwiderhandelt oder
entgegen Artikel 45 Absatz 2 nicht gewahrleistet, dass eine KorrekturmaRnahme ergriffen wird.

hunderttausend Euro, in den brigen Fallen mit einer GeldbuRe bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

§ 10

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 9 Absatz 1 Nummer 7, 16

oder 17 bezeichnete vorsatzliche Handlung beharrlich wiederholt oder durch eine solche vorsatzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet.
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§ 11

Ubergangsvorschrift

Maschinen, die die Anforderungen der Maschinenverordnung vom 12. Mai 1993 (BGBI. | S. 704), die zuletzt
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert worden ist, erfullen und vor dem
20. Januar 2027 in Verkehr gebracht werden, durfen auf dem Markt bereitgestellt werden.

§ 12

Anwendungsvorschrift
Die §§ 1, 2 und 4 sowie 8 bis 11 sind ab dem 20. Januar 2027 anzuwenden.

Artikel 2

Anderung der Maschinenverordnung

Die Maschinenverordnung vom 12. Mai 1993 (BGBI. | S. 704), die zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom
27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3146) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

Nach § 9 wird der folgende § 10 eingefiigt:
.8 10

Aulerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 19. Januar 2027 auler Kraft.”

Artikel 3

Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften flr die Sozialversicherung — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBI. | S. 3710, 3973; 2011 | S. 363), das zuletzt durch Artikel 6a des
Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 63) gedndert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 28e Absatz 3h wird gestrichen.

Artikel 4

Anderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes
Das Paketboten-Schutz-Gesetz vom 15. November 2019 (BGBI. | S. 1602) wird wie folgt geandert:
Die Artikel 2, 4 und 5 Satz 2 werden gestrichen.
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Artikel 5

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkiinden.
Berlin, den 2. Dezember 2025

Der Bundesprasident

Steinmeier

Der Bundeskanzler

Merz

Die Bundesministerin
far Arbeit und Soziales

Barbel Bas

EU-Rechtsakte:

1. Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 iber die
Vorschriften fur die Akkreditierung und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI.
L 218 vom 13.8.2008, S. 30), die durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABI. L 169 vom 25.6.2019, S. 1)
geandert worden ist

2. Verordnung (EU) 2023/1230 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 tber Maschinen
und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie
73/361/EWG des Rates (ABI. L 165 vom 29.6.2023, S. 1; L 169 vom 4.7.2023, S. 35; L, 2025/90297, 1.4.2025),
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/2748 geandert worden ist (ABI. L, 2024/2748, 8.11.2024)

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz



	Gesetz zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes
	Artikel 1 - Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1230 (Maschinenverordnung-Durchführungsgesetz – MaschinenDG)
	§ 1 - Anwendungsbereich
	§ 2 - Sprache der Anleitungen, der Informationen, der EU-Konformitätserklärung und der EU-Einbauerklärung
	§ 3 - Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen
	§ 4 - Stichproben bei der Marktüberwachung
	§ 5 - Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Maschine, eines dazugehörigen Produktes oder einer unvollständigen Maschine
	§ 6 - Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Maschine, eines dazugehörigen Produktes oder einer unvollständigen Maschine in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
	§ 7 - Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität einer Maschine, eines dazugehörigen Produktes oder einer unvollständigen Maschine
	§ 8 - Notfallverfahren
	§ 9 - Bußgeldvorschriften
	§ 10 - Strafvorschriften
	§ 11 - Übergangsvorschrift
	§ 12 - Anwendungsvorschrift
	Artikel 2 - Änderung der Maschinenverordnung
	Artikel 3 - Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
	Artikel 4 - Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes
	Artikel 5 - Inkrafttreten


		2025-12-04T08:36:55+0000
	Bundesamt für Justiz




